
§ 10 Vertragsstrafe
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich für den Fall, dass er das Arbeitsverhältnis nicht 
vertragsgemäß antritt oder das Arbeitsverhältnis vertragswidrig beendet, dem 
Arbeitgeber eine Vertragsstrafe in Höhe einer halben Bruttomonatsvergütung für 
einen Vertragsbruch bis zum Ende der Probezeit und einer Bruttomonatsvergütung 
nach dem Ende der Probezeit zu zahlen. Das Recht des Arbeitgebers, 
weitergehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt unberührt. 

§ 11 Kündigung
Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen z_um 15. oder 
Ende eines Kalendermonats. Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist 
zugunsten des Arbeitnehmers gilt in gleicher Weise auch zugunsten des 
Arbeitgebers. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Vor Antritt des 
Arbeitsverhältnisses ist die Kündigung ausgeschlossen. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses freizustellen. Die Freistellung erfolgt unter Anrechnung der dem 
Arbeitnehmer eventuell noch zustehenden Urlaubsansprüche sowie eventueller 
Guthaben auf dem Arbeitszeitkonto. In der Zeit der Freistellung hat sich der 
Arbeitnehmer einen durch Verwendung seiner Arbeitskraft erzielten Verdienst auf 
den Vergütungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber anrechnen zu lassen. 

Das Arbeitsverhältnis endet spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der 
Arbeitnehmer das für ihn gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter vollendet hat. 

§ 12 Verfall-/Ausschlussfristen
Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von drei Monaten nach ihrer Fälligkeit gegenüber dem 
Vertragspartner schriftlich geltend gemacht und im Falle der Ablehnung durch den 
Vertragspartner innerhalb von weiteren drei Monaten eingeklagt werden. Hiervon 
unberührt bleiben Ansprüche, die auf Handlungen wegen Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen. Die Ausschlussfrist gilt nicht für den Anspruch eines 
Arbeitnehmers auf den gesetzlichen Mindestlohn. Über den Mindestlohn 
hinausgehende Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers unterliegen hingegen der 
vereinbarten Ausschlussfrist. 

§ 13 Zusätzliche Vereinbarungen
Die Arbeitskleidung wird vom Arbeitgeber gestellt. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, 
die Arbeitskleidung während der Arbeitszeit zu tragen. 
Der Arbeitnehmer ist dazu verpflichtet monatliche Stundenzettel zu schreiben und bis 
zum 05. des darauffolgenden Monats abzugeben. (Vordrucke können im Büro 
abgeholt werden) 
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